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Vorwort 

Mögliche Gefahren und Schäden im Zusammenhang mit dem Betrieb 
von Kernkraftwerken machen vor Staatsgrenzen nicht Halt. Deshalb 
können insbesondere grenznahe Kernkraftwerke und die von ihnen aus-
gehenden Wirkungen zu internationalen Problemen führen, die nach 
politischer Lösung (etwa durch zwischenstaatliche Standortplanungen 
etc.), aber auch nach rechtlicher Bewältigung drängen. Nicht zuletzt um 
die Kühlwasserkapazität von Grenzflüssen sowie die geringere Bevöl-
kerungsdichte in Grenzregionen zu nutzen, bisweilen aber möglicher-
weise auch aus Gründen der Risikoverlagerung in das Ausland, werden 
in vielen Regionen der Welt, insbesondere im engräumigen Mitteleuro-
pa, zunehmend Kernkraftwerke - wie auch andere potentiell umwelt-
gefährdende Anlagen - in Grenznähe errichtet. 

Insoweit ist die derzeit betriebene Errichtung des französischen Kern-
kraftzentrums in Cattenom an der Mosel nur gut zehn Kilometer von 
der deutschen und der luxemburgischen Grenze keine Ausnahmeerschei-
nung (wenn einmal von der außergewöhnlichen Größe - jetzige Pla-
nung: 5200 MW - abgesehen wird). Die dabei auftretenden internatio-
nalrechtlichen Fragen stellen sich in entsprechender Weise auch 
bei vielen anderen grenznahen Kernkraftwerken. Nicht zuletzt aus die-
sem Grunde haben die Verfasser sich entschlossen, die vorliegende Stu-
die über völker-, verfassungs-, europa- und haftungs rechtliche Rechts-
fragen des Kernkraftwerks Cattenom zu veröffentlichen. Die Schrift 
stellt die geringfügig überarbeitete Fassung eines im Mai 1980 vorgeleg-
ten Rechtsgutachtens für die deutschen (rheinland-pfälzischen bzw. saar-
ländischen) kommunalen Gebietskörperschaften der Stadt Trier, Ver-
bandsgemeinde und Stadt Saarburg, Stadt Konz und Landkreis Mer-
zig-Wadern dar. Dabei sollten gutachtlich insbesondere auch mögliche 
öffentlich- und privatrechtliche Ansprüche der kommunalen Gebiets-
körperschaften oder ihrer Einwohner - nach internationalem, europäi-
schem und deutschem Recht - u. a. auf die erforderlichen Informatio-
nen über das geplante Kraftwerk in Cattenom, auf notwendige Vor-
kehrungen für die Sicherung der Bevölkerung und den Schutz der 
Umwelt sowie die Möglichkeiten zur gerichtlichen Durchsetzung unter-
sucht werden. 

Für die beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften waren insbe-
sondere etwaige Informationsansprüche gegen Frankreich, den Bund 
oder die Länder von Interesse, weil sie an den einschlägigen deutsch-
französischen Konsultationen betr. das Kernkraftwerk Cattenom nicht 
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beteiligt waren und somit keine Kenntnisse über technische Details des 
geplanten Kernkraftwerks einschließlich einzelner Sicherungsmaßnah-
men oder über Einzelheiten der vertraulichen Gespräche der Bundesre-
gierung mit der französischen Regierung bzw. der Konsultationen in den 
deutsch-französischen (-luxemburgischen) Regierungskommissionen hat-
ten. Über diese Details waren auch die Verfasser bei Erstellung ihrer 
Studie nicht informiert. Unter dem Vorbehalt der fehlenden detaillier-
ten politischen Information stehen daher einige einschlägige Ausführun-
gen der Studie, insbesondere zur tatsächlichen Wahrnehmung der deut-
schen völkerrechtlichen Ansprüche, da den Verfassern vor allem nicht 
bekannt war, ob, inwieweit und - evtl. - in welcher Form die zustän-
digen deutschen Stellen gegenüber Frankreich ihr Einverständnis oder 
ihre Ablehnung mit der geplanten Errichtung des Kernkraftzentrums 
Cattenom erklärt hatten. 

Hinsichtlich der Planung und der tatsächlichen Realisierung des Kern-
kraftwerks Cattenom ergibt sich derzeit in etwa folgendes Bild: Die ur-
sprünglich - in der Mitte der siebziger Jahre - bekanntgewordenen 
Planungen zur Kernkraftzentrale Cattenom sahen 2 Blöcke a 1300 MW 
und 2 Blöcke a 900 MW vor, wobei zunächst nur zwei Blöcke realisiert 
werden sollten. Von dieser Planung gingen auch die mit dem Kernkraft-
werksprojekt Cattenom betrauten deutsch-französischen (-luxemburgi-
schen) Kommissionen aus. Bereits im Oktober 1978 wurde für Cattenom 
die nach französischem Recht erforderliche Gemeinnützigkeitserklärung 
(Declaration d'utilite publique - DUP) verkündet, in dem der Stand-
ort Cattenom grundsätzlich für geeignet zum Bau von vier Kraftwerks-
blöcken erklärt wurde. Im Juli 1979 wurde die Baugenehmigung für die 
ersten beiden Blöcke von je 1300 MW erteilt. Mit umfangreichen Erd-
und Bauarbeiten wurde inzwischen begonnen. Im November 1979 teilte 
die französische Regierung der Bundesregierung mit, daß nunmehr eine 
baldige Errichtung von insgesamt vier Kraftwerksblöcken a 1300 MW 
geplant sei und die für die Erweiterung erforderlichen Verfahren ein-
geleitet werden sollten. Grenznahe deutsche Gemeinden und einzelne 
Einwohner haben unterdessen beim französischen Staatsrat gegen die 
Gemeinnützigkeitserklärung Einspruch und beim Verwaltungs gericht 
Straßburg Klage gegen die erteilte Baugenehmigung eingelegt. Die 
hierbei auftauchenden Fragen des französischen Rechts waren jedoch 
nicht Gegenstand des Gutachtens und werden deshalb in der Studie 
nicht behandelt. Der Staatsrat hat unterdessen entschieden, daß die ur-
sprünglich erteilte Gemeinnützigkeitserklärung für Cattenom auch für 
das erweiterte Projekt gilt. Am 30. Juli 1981 beschloß die französische 
Regierung, daß alle Arbeiten an den geplanten Kraftwerksblöcken 3 und 
4 "suspendiert" werden. 



Vorwort 7 

Die Studie nimmt keine Stellung zu technischen Fragen und enthält 
sich a:ucheiner politischen Bewertung der zivilen Kernkraftnutzung so-
wie der Vorgehensweisen der französi:schen und deutschen Regierungs-
steHen und Behörden. Die einzelnen Teile der Studie wurden in gemein-
samer Verantwortung getrennt bearbeitet: die völlrer- und verfas-
sungsrechtlichen Teile stammen von Prof. Dr. iur. Michael Kloepfer, 
Trier, ,der europarechtHche Teil sowie der kollisions- und haftungsrecht-
liche Teil von Dr. iur. Christi an Kohler, Luxemburg. Dabei werden ·alle 
Teile der Stwdi,e von beiden Verf.asserngemeinsam getragen. 

Trier und Luxemburg, im Juli 1981 

Die Verfasser 
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Erster Teil 

Völkerrechtliche Fragen grenznaher Kernkraftwerke 

A. Differenzierung der Kernkraftwerke 
nach ihren Standorten 

I. Binnenkraftwerke und Nicht-Binnenkraftwerke 

Bei der Erörterung der völkerrechtlichen Zulässigkeit von Kernkraft-
werken sind zunächst zwei unterschiedliche Fallgestaltungen zu unter-
scheiden: 

- Binnenkraftwerke 
- Nicht-Binnenkraftwerke 

Als Binnenkraftwerke werden hier solche Kraftwerke bezeichnet, die 
aufgrund ihrer Lage auch bei einem größtmöglichen Unfall schädigende 
Auswirkungen auf Nachbarstaaten mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit nicht erwarten lassen. Dieses Unterscheidungskriterium 
macht deutlich, daß eine Abgrenzung zwischen (völkerrechtlich grund-
sätzlich unproblematischen) Binnenkraftwerken und (völkerrechtlich 
nicht so unproblematischen) Nicht-Binnenkraftwerken nicht von vorn-
herein pauschal (etwa mit einer einheitlichen Entfernung von der Gren-
ze), sondern vielmehr differenziert nach Kraftwerkstyp und -größe so-
wie nach spezifischen, insbesondere physikalischen Eigenschaften des 
Standortes (z. B. Windrichtung, Neigung zu Inversionswetterlagen, 
Flüsse, Meeresströmungen etc.) zu erfolgen hatl . Sog. grenznahe Kern-
kraftwerke dürften regelmäßig Nicht-Binnenkraftwerke sein. 

11. Nicht-Binnenkraftwerke mit und ohne Auslandswirkung 

Die sehr grundsätzliche Unterscheidung zwischen Binnenkraftwerken 
und Nicht-Binnenkraftwerken anhand von potentiellen Schädigungen 
im größtmöglichen Schadensfall führt freilich dazu, daß in Gebieten 
mit vielen kleinen und mittelgroßen Staaten - wie in weiten Berei-
chen Westeuropas - es überhaupt keine Binnenkraftwerke - also nur 

1 Siehe unten Erster Teil, C X. 
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Nicht-Binnenkraftwerke - gäbe, die sich dann eventuell verschärften 
Anforderungen des Völkerrechts stellen müßten. Das schließt freilich 
nähere Differenzierungen bei den Nicht-Binnenkraftwerken keines-
wegs aus. Differenzierungskriterien könnten hier - neben der Frage 
nach Ausweichmöglichkeiten in das Landesinnere - vor allem die 
Schadensart, -größe und -wahrscheinlichkeit sein. Eine sich dabei be-
sonders anbietende Unterscheidung bei den Nicht-Binnenkraftwerken 
ist die am Normalbetrieb eines Kraftwerkes ansetzende Differenzie-
rung zwischen: 

- Nicht-Binnenkraftwerken ohne Auslandswirkung 

- Nicht-Binnenkraftwerken mit Auslandswirkung. 

Die Unterscheidung bemißt sich hier also danach, ob beim Normalbe-
trieb eines Kraftwerks vom Errichtungsstaat (erhebliche) schädigende 
Wirkungen (z. B. thermische Verunreinigungen etc.) auf den Nachbar-
staat ausgehen, wobei einleuchtend ist, daß dann die möglichen völker-
rechtlichen Anforderungen höher liegen können. Die Nicht-Binnen-
kraftwerke mit Auslandswirkung dürften häufig die viel diskutierten 
grenznahen Kraftwerke sein. Notwendig ist dies aber nicht; insbeson-
dere können z. B. nicht grenznahe Kraftwerke an Flüssen, die später ins 
Ausland münden, wegen thermischer Verunreinigungen Nicht-Binnen-
kraftwerke mit Auslandswirkung sein. Ebenso wie bei der Abgrenzung 
zwischen Binnenkraftwerken und Nicht-Binnenkraftwerken wird eine 
pauschale Trennung (etwa nach bestimmten Grenzentfernungen) zwi-
schen Nicht-Binnenkraftwerken mit Auslandswirkung einerseits und 
ohne Auslandswirkung andererseits kaum möglich sein. Auch hier sind 
Größe, Typ, Standort und Umweltbedingungen etc. entscheidend. 

111. Folgerungen 

Im folgenden wird also unterschieden zwischen: 

- Binnenkraftwerken 

- Nicht-Binnenkraftwerken ohne Auslandswirkung 

- Nicht-Binnenkraftwerken mit Auslandswirkung. 

Besonders wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen Binnen-
kraftwerken und Nicht-Binnenkraftwerken. Hinsichtlich des geplanten 
Kernkraftwerkszentrums Cattenom ist sicher, daß es sich um ein 
Nicht-Binnenkraftwerk handelt. Träfen die häufig geäußerten Be-
fürchtungen über Schädigungen der Bundesrepublik auch im Normal-
betrieb zu, wäre das Kraftwerk Cattenom im Sinne der hiesigen Unter-
scheidung ein Nicht-Binnenkraftwerk mit Auslandswirkung. 
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B. Zulässigkeit von Binnenkraftwerken 

I. Zulässigkeit ziviler Kernkraftnutzung als solcher 

Während sich in jüngerer Zeit die Aussagen zu Kernkraftwerken an 
der Grenze häufen2 , ist die Zulässigkeit der Kernenergienutzung zu 
friedlichen Zwecken als solche bisher nur sehr beschränkt Gegenstand 
völkerrechtlicher Fragestellungen gewesen. Im wesentlichen wurden 
bislang lediglich organisatorische Probleme sowie Fragen der internatio-
nalen Atomkontrolle zur Verhinderung einer nicht friedlichen Kern-
energienutzung, der Beförderung und Beseitigung nuklearer Stoffe 
und Abfälle (einschließlich ihrer Beseitigung im Meer), der Reaktor-
schiffahrt und des Strahlenschutzes sowie bei grenzüberschreitenden 
atomaren Schäden die Problematik der zivilrechtlichen Haftung und 
der völkerrechtlich begründeten Haftung von Staaten erörtert3• Wird 
einmal von der noch zu behandelnden spezifischen völkerrechtlichen 
Nachbarproblematik abgesehen, ist bei allen diesen überlegungen von 
maßgeblicher Seite - soweit erkennbar - die grundsätzliche völker-
rechtliche Zulässigkeit der friedlichen Kernenergienutzung als solche 
nicht bezweifelt worden4 , wobei freilich Schäden durch Kernkraftwerke 
in Nachbarstaaten regelmäßig als völkerrechtswidrig bewertet werden. 

Die prinzipielle Zulässigkeit der zivilen Kernkraftnutzung als solcher 
wird in einer Fülle von völkerrechtlichen Verträgen und Rechtsakten 
(z. B. Atomhaftungskonventionen, Euratomvertrag, Nichtverbreitungs-
vertrag, IAEO-Satzung etc.) sowie in privatrechtlichen Lieferungs- und 
Versorgungsverträgen im zwischenstaatlichen Bereich vorausgesetzt. 
Wegen der Verbreitetheit und Engmaschigkeit von derartigen einschlä-
gigen internationalen Verträgen über die zivile Kernenergienutzung ist 
deshalb von einer communis opinio der internationalen Staatengemein-
schaft über die prinzipielle Zulässigkeit der friedlichen Kernkraftnut-
zung gesprochen worden5 • Da es also keine völkerrechtlich relevanten 
Aussagen über die Unzulässigkeit ziviler Kernkraftnutzung als solcher 
gibt, sondern deren Zulässigkeit erkennbar allgemein vorausgesetzt 
wird, kann es deshalb als gesicherte völkerrechtliche Ansicht gelten, 
daß die zivile Kernkraftnutzung als solche im Prinzip als völkerrecht-
lich zulässig gUt6 • Angesichts der langjährigen (ca. 30jährigen) einschlä-

2 Siehe besonders RandelzhofeTISimma, in: Berber-Festschrift, 1973, 
S. 389 ff., m. w. N., sowie unten C VIII 2. 

a PelzeT, ET 1975, S. 563 f., m. w. N. 
4 Siehe dazu PelzeT, S. 563. 
5 PelzeT, S. 564 f., der insbesondere auf Art. IV des Nichtverbreitungsver-

trags verweist. 

2 Kloepfer/Kohler 


